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Lass Dich von uns beraten und erfahre mehr 
über unsere Rechtsschutzversicherung.

Fischer V-V SERVICE GmbH

Bezirksdirektion
Hülsdonker Str. 53 
47441 Moers 

Servicestelle
Ostwall 14
47638 Straelen 
T 02834 3009410

RECHTSSCHUTZVERSICHERUNG

VERTRÄGE/RECHNUNGEN
-> z.B. Krankenkasse, Hauskauf

VERKEHR 
-> PKW-Unfall

WOHNUNG/HAUS
-> Stress mit dem Nachbarn 

BERUF
-> Stress mit dem Chefm Chef
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
Bebauungsplan Nr. 84 "Kindergarten Broek
huysen"
Satzungsbeschluss gemäß § 10 Baugesetzbuch

Der Rat der Stadt Straelen hat in seiner Sitzung am 16.12.2025 aufgrund 
der gesetzlichen Bestimmungen des § 10 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch das Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 
(BGBI. 2025 I. Nr. 348) und der §§ 7 und 41 Gemeindeordnung Nord-
rhein-Westfalen (GO NRW) vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW. S. 
618) -Baugesetzbuch und Gemeindeordnung NRW in der jeweils zum 
Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses geltenden Fassung den Bebauungs-
plan Nr. 84 "Kindergarten Broekhuysen" als Satzung beschlossen. Die 
Entwurfsbegründung wird als Entscheidungsbegründung im Sinne von 
§ 9 Abs. 8 BauGB übernommen.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 84 "Kindergarten Bro-
ekhuysen" ist der nachstehenden unmaßstäblichen Übersicht zu ent-
nehmen:

Übersicht

Quelle: TIM-online

Das Plangebiet liegt am westlichen Rand der Ortschaft Broekhuysen der 
Stadt Straelen nördlich des St. Corneliusweges. Der Bebauungsplan Nr. 
84 "Kindergarten Broekhuysen" erstreckt sich auf die Grundstücke, Ge-
markung Straelen, Flur 44, Flurstücke 382, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 
390 sowie Teile der Flurstücke 17, 24 und 364.Mit dem Satzungsbeschluss 
werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung eines 
Kindergartens, von Wohngebäuden und nicht störenden Gewerbebetrieben 
in Mischgebietsflächen geschaffen.
Es wird auf Folgendes hingewiesen:
Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB kann der Entschädi-
gungsberechtigte Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
Baugesetzbuch bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann 
die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der 
Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorstehend bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches her-
beigeführt wird.
Außerdem werden auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der 
Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach
•	 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 

der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
•	 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver-

letzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

•	 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungs-
vorganges,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung 
(Bebauungsplan Nr. 84 "Kindergarten Broekhuysen") schriftlich gegen-
über der Stadt Straelen unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn 
Fehler nach § 214 Absatz 2a BauGB beachtlich sind. Über den Inhalt des 
Bebauungsplanes mit der Begründung wird auf Verlangen Auskunft erteilt.
Die Bekanntmachung kann im Internet unter www.straelen.de (Internet-
pfad: Navigation öffnen Button mit drei horizontalen Strichen, Rathaus und 
Politik, Veröffentlichungen, Bekanntmachungen, Rechtskraftsetzung des 
Bebauungsplanes Nr. 84 "Kindergarten Broekhuysen") eingesehen werden. 
Sie ist auch über das zentrale Internetportal des Landes unter www.bauleit-
planung.nrw.de sowie im Geoportal Niederrhein BPlan Nr. 84 Kindergarten 
Broekhuysen abrufbar.

Straelen, 02.04.2026
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 84 "Kindergarten Broek-
huysen", Ort und Zeit der Bereithaltung des Planes sowie die aufgrund 
des Baugesetzbuches erforderlichen Hinweise werden hiermit öffentlich 
bekanntgemacht.
Der Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Er-
klärung kann im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, Zimmer 308, 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden.
Die Dienst- und Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) gegen die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 84 "Kindergarten Broek-
huysen" nach Ablauf von 6 Monaten, gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 
NRW, seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,
a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b)	 die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Straelen 

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Der Bebauungsplan Nr. 84 "Kindergarten Broekhuysen" wird mit dieser 
Bekanntmachung rechtswirksam.
Die Bekanntmachung wird angeordnet.

Straelen, den 02.04.2026
Bernd Kuse
Bürgermeister
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Bekanntmachung der Stadt Straelen
47. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Straelen
Auslegung gemäß § 3 Absatz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der Entwurf der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes mit der Begrün-
dung nebst dem Umweltbericht und den nach Einschätzung der Stadt Strae-
len wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen 
wird im Zeitraum vom

20.04.2026 bis einschließlich dem 20.05.2026
im Internet veröffentlicht. Die Bekanntmachung über die Auslegung der 
47. Änderung des Flächennutzungsplanes und die vorstehend genannten 
Unterlagen können im Internet unter www.Straelen.de: Navigation öffnen 
(Button mit drei horizontalen Strichen), Rathaus & Politik, Veröffentlichung, 
Bekanntmachung, Auslegung der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes) 
eingesehen werden. Die Unterlagen sind auch über das zentrale Internet-
portal des Landes Nordrhein-Westfalen unter www.bauleitplanung.nrw.de 
und über den beigefügten Link des Geoportals Niederrhein aufrufbar:  
FNP Straelen 47. Änderung
Zusätzlich werden die oben genannten Unterlagen während des vorge-
nannten Zeitraumes im Rathaus der Stadt Straelen, Rathausstraße 1, 47638 
Straelen im Flur zum kleinen Sitzungssaal -1. Obergeschoss- während der 
Dienststunden öffentlich ausgelegt und damit zur Einsichtnahme zur Ver-
fügung gestellt.
Die Dienst- und Öffnungszeiten sind montags und dienstags von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.30 Uhr 
bis 12.30 Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 14.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr.
Stellungnahmen zur Planung können während der oben genannten Ver-
öffentlichungsfrist abgegeben werden. Die Stellungnahmen sollten elek-
tronisch übermittelt werden, können bei Bedarf aber auch auf anderem 
Wege abgegeben werden. Die elektronische Stellungnahme ist zu senden 
an: Oeffentlichkeitsbeteiligung@Straelen.de. Nicht fristgerecht abgegebe-
ne Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Flächen-
nutzungsplan unberücksichtigt bleiben. Auf § 4a Absatz 5 BauGB wird 
verwiesen.
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes (UmwRG) ist in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 
2 des UmwRG gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 des UmwRG mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen, die sie im Rahmen der Veröffentlichungsfrist nicht oder 
nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können.
Ziel der Planung ist die Änderung gewerblicher Bauflächen in gemischte 
Bauflächen.
Im Rahmen der Flächennutzungsplanänderung werden umweltbezogene 
Informationen und Belange zu folgenden Schutzgütern berücksichtigt und 
können eingesehen werden:
•	 Mensch und Gesundheit (mit Angaben zur Erholung sowie zu Schall-, 

Licht-, Geruch- und Staubemissionen)
•	 Tiere und Pflanzen (mit Angaben zum Umweltzustand, mit Aussagen 

zu planungsrelevanten Arten und einer Betrachtung von Habitaten, 
Aussagen zum Artenschutz sowie zum Baum- und Gehölzbestand)

•	 Boden und Fläche (mit Angaben zur Bodenfunktion, zur Versiegelung, 
zu Altlasten/Altstandorten und zur Flächeninanspruchnahme)

•	 Wasser (mit Angaben zum Niederschlagswasser incl. dessen Versickerung 
und zum Grundwasser einschließlich der Grundwasserneubildungsrate, 
zur Wasserschutzzone und schädlichen Stoffeinträgen in das Grund-
wasser, zum Hochwasserschutz)

•	 Klima und Luft (mit Angaben zur Frischluftproduktion, zur Luftqualität 
und zum Schadstoffeintrag, zum Klimawandel und zum Bioklima)

•	 Landschaft/Landschaftsbild (mit Angaben zur Bedeutung des Land-
schaftsbildes, zur Erholungsfunktion für den Menschen, zu Landschafts-
schutzgebieten)

•	 Kultur und Sachgüter (mit Angaben zum Denkmalschutz und Boden-
denkmälern)

•	 Wechselwirkungen zwischen den Belangen der Schutzgüter
•	 Natura-2000-Gebiet (mit Angaben zur möglichen Betroffenheit der 

Flora-Fauna-Erhaltungsziele)
•	 Biologische Vielfalt (mit Aussagen zu den möglichen Einwirkungen durch 

die Planung)
•	 Entwicklungsprognosen des Umweltzustandes bei einer Durchführung 

und einer Nichtdurchführung der Planung
•	 Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
•	 Angaben zum Umgang mit Abfällen und Abwässern
•	 Energie (mit Angaben zur Nutzung erneuerbarer Energien und zum 

allgemeinen Umgang mit Energie)
•	 Aussagen zum Katastrophenrisiko und zur Wahrscheinlichkeit schwerer 

Unfälle i.S.v. § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe j Baugesetzbuch
•	 Prüfung alternativer Planungsmöglichkeiten
•	 Monitoring (mit Aussagen zur Anwendbarkeit einer Überwachung der 

erheblichen Auswirkungen der Durchführung der Planung auf die Umwelt)
Zudem werden die nach Einschätzung der Stadt Straelen wesentlichen, be-
reits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen öffentlich ausgelegt:
Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf vom 14.11.2025,
Schreiben der Handwerkskammer Düsseldorf vom 03.12.2025
Schreiben der Kreisverwaltung Kleve vom 19.12.2025
Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg vom 17.11.2025
Schreiben LVR-Amt für Bodendenkmalpflege vom 06.03.2026
Artenschutzprüfung Stufe 1 zum Bebauungsplan Nr. 1b "Zand-Gewerbe-
gebiet-15. Änderung", Stand April 2018, Verf. Büro für Umweltplanung A. 
Königsmark
Kurzstellungnahme zu möglichen Geruchsimmissionen zum Bebauungsplan 
Nr. 1 b "Zand-Gewerbegebiet-15. Änderung, Stand 13.04.2022, Verf. TÜV 
Nord Umweltschutz GmbH & Co. KG Essen
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 1 b "Zand-Ge-
werbegebiet-15. Änderung" vom 30.3.2023 / Druckdatum 05.07.2023, 
Bericht-Nr. FC 7509-3, Verf. Peutz Consult, Düsseldorf
Lage und Geltungsbereich der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes sind 
der nachstehenden unmaßstäblichen Übersicht zu entnehmen.

Übersichtsplan

Geobasisdaten: Kreis Kleve (2023)
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Straelen, den 02.04.2026
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachungsanordnung
Die öffentliche Auslegung der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes 

wird hiermit öffentlich bekanntgemacht.
Die Bekanntmachung wird angeordnet.

Straelen, den 02.04.2026
Bernd Kuse
Bürgermeister

Bekanntmachung der Stadt Straelen
Haushaltssatzung der Stadt Straelen für das 
Haushaltsjahr 2026
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 
1994 (GV. NW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
10. Juli 2025 (GV. NRW. 2025 S. 618), hat der Rat der Stadt Straelen mit 
Beschluss vom 24.02.2026 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung 
der Aufgaben der Kommune voraussichtlich erzielbaren Erträge und entste-
henden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	 62.322.474 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	 70.594.607 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	 311.000 €
somit auf	 70.283.607 €
im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	 60.421.250 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
laufenden Verwaltungstätigkeit auf	 65.812.490 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 311.000 € im Ergebnisplan)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Investitionstätigkeit auf	 15.503.150 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
Investitionstätigkeit auf	 48.097.430 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf	 27.491.300 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der
Finanzierungstätigkeit auf	 484.400 €
festgesetzt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforder-
lich ist, wird auf		  27.210.000 €
festgesetzt.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leis- 
tung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird 
auf			   13.354.000 €
festgesetzt.

§ 4
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussicht-
lichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
			   7.961.133 €
festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 
2026 durch eine besondere Hebesatzsatzung wie folgt festgesetzt:

1.	 Grundsteuer
1.1.	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
	 (Grundsteuer A) auf 638 v. H.
1.2	für die Grundstücke differenziert nach

a)	 Wohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	 447 v.H.
b)	 Nichtwohngrundstücken (Grundsteuer B) auf	 755 v. H

2.	 Gewerbesteuer				    370 v. H.
§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 
gelten gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vor-
herigen Zustimmung des Rates, wenn sie je Position des Teilergebnis-/Teil-
finanzplanes den Gesamtbetrag von 25.000 € übersteigen. Dies gilt nicht 
für über- und / oder außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, 
die auf Grund gesetzlicher oder tariflicher Verpflichtungen entstehen, die 
sich auf den internen Verrechnungsbereich beziehen, die im Rahmen des 
Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer 
oder auf Grund der Budgetierungsregelungen gemäß § 8 gewährleistet ist.

§ 8
Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen werden produkt-
weise zu Budgets zusammengefasst.
Personalaufwendungen und - auszahlungen, alle zahlungsunwirksamen 
Erträge und Aufwendungen, Aufwendungen für Telefon und Porto sowie 
die Aufwendungen für Schülerbeförderung und Schülerunfallversicherung 
sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig.
Alle übrigen Positionen eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig.
Mehrerträge im Bereich der Steuern, allgemeinen Umlagen und allgemeinen 
Zuweisungen berechtigen zu daraus resultierenden Mehraufwendungen.
Mehrerträge / Mehreinzahlungen aus Zuwendungen, Zuschüssen und Kos-
tenerstattungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehr-
auszahlungen im betroffenen Produkt.

§ 9
Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des laufenden Haus-
haltsjahres Beamtenstellen mit vergleichbar vergüteten Tarifbeschäftigten 
und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbar besoldeten Beamten 
besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, 
ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht.
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW 
dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Kleve mit Schreiben 
vom 11.03.2026 angezeigt worden.
Der Haushaltsplan der Stadt Straelen liegt bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2026 zur Einsichtnahme in der Stadtverwaltung Straelen, 
Zweigstelle Rathaus, Fachbereich Finanzen, Markt 15-17, 47638 Straelen 
während der Dienststunden öffentlich aus und ist unter der Adresse www.
straelen.de im Internet verfügbar.

Hinweis
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 
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Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs 
Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn
a)	 eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt,
b)	 diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht 

worden,
c)	 der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d)	 der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Straelen 
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Straelen, den 02.04.2026
Stadt Straelen
Bernd Kuse
Bürgermeister

Informationen und Hinweise rund um Sitzungen 
Übersicht über anstehende Sitzungen

Der Rat der Stadt Straelen tagt am Donnerstag, 16. April 2026, um  
18.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses (Rathausstraße 1, 47638 
Straelen).
Der Ausschuss für Soziales, Jugend, Ordnung und Sport findet am 
Dienstag, 28. April 2026, um 18.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rat-
hauses (Rathausstraße 1, 47638 Straelen) statt.
Sie finden die Bekanntmachungen der endgültigen Tagesordnungen auf 
der Internetseite der Stadt Straelen unter www.straelen.de/rathaus-politik/
veroeffentlichungen/bekanntmachungen/. 
Die vollständige Tagesordnung und die Sitzungsunterlagen sind nach 

Veröffentlichung im Ratsinforma-
tionssystem der Stadt Straelen ein-
zusehen.
Alle Tagesordnungen und die da-
zugehörigen öffentlichen Sitzungs-
unterlagen der Gremientermine 
sind über den Sitzungskalender im 
Ratsinformationssystem der Stadt 
Straelen über diesen QR-Code ab-
rufbar.

N A C H R U F
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass das ehemalige Ratsmitglied der 
Stadt Straelen

Frau Anneliese Strotmann
Ehrenringträgerin der Stadt Straelen

am 28. März 2026 im Alter von 77 Jahren verstorben ist.

Ihr Tod bewegt uns sehr.
Frau Strotmann gehörte dem Rat der Stadt Straelen von 1981 bis 2009 an 
und war während ihrer Ratszugehörigkeit Mitglied verschiedener Ausschüsse.
Rat und Verwaltung der Stadt Straelen trauern um eine Persönlichkeit, die 
sich engagiert und verantwortungsbewusst für das Wohl der Bürgerinnen 

und Bürger insbesondere der Ortschaft Herongen eingesetzt hat. Für ihre 
geleistete Arbeit gebührt ihr Respekt, Anerkennung und unser aufrichtiger 
Dank.
Die Stadt Straelen wird Frau Anneliese Strotmann ein ehrendes Gedenken 
bewahren.
Unser Mitgefühl gilt insbesondere ihrer Familie.

Straelen, 02. April 2026
Für die Stadt Straelen

Bernd Kuse	 Annemarie Fleuth
Bürgermeister	 Ortsvorsteherin von Herongen

N A C H R U F
Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Mitarbeiter 
und Kollege

Herr Helmut Wefers
am 15. März 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben ist.

Zum 1. September 1993 wurde Herr Wefers zunächst als Krankheitsver-
tretung in einem befristeten Beschäftigungsverhältnis für die städtische 
Gärtnerei eingestellt. Die anschließend fortgeführte Beschäftigung endete 
am 31. Juli 2001.
Herr Wefers war in der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grün-
anlagen tätig. Gewissenhaft und mit großer Zuverlässigkeit führte er die 

ihm übertragenen Aufgaben aus. Die Bürgerschaft und die Kolleginnen und 
Kollegen haben Herrn Wefers als freundlichen und hilfsbereiten Menschen 
kennen und schätzen gelernt.
Die Stadt Straelen nimmt in Dankbarkeit Abschied.
Unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau, den Kindern und allen Angehö-
rigen.
Sein Andenken werden wir in Ehren halten.

Für die Stadt Straelen
Bernd Kuse	 Sandra Geister
Bürgermeister	 Vorsitzende des Personalrates



6  | Mitteilungsblatt Straelen | 6. Jahrgang | Nr. 8 | Mittwoch, 15. April 2026 | Kw 16 | mitteilungsblatt-straelen.de/e-paper

Blütenvielfalt trifft auf verkaufsoffenen Sonntag:
Frühlingsblumenmarkt in Straelen 2026 erstmals Ende April 

Der Frühlingsblumenmarkt 2025. 
Bildrechte: Stadt Straelen

Der Frühling zeigt sich von seiner 
schönsten Seite und Straelen feiert 
ihn mit einer Neuerung: Der be-
liebte Frühlingsblumenmarkt findet 
erstmalig am letzten Aprilwochen-
ende statt. Am Sonntag, den 26. 
April 2026 verwandelt sich die 
Innenstadt von 10.00 bis 18.00 
Uhr in ein farbenfrohes Paradies 
für Blumenfreunde und Garten-
liebhaber.
Die Besucher erwartet eine große 
Vielfalt an Blumen, Pflanzen und 
kreativen Ideen für Haus und Gar-
ten. Von leuchtenden Beet- und 
Balkonpflanzen über duftende 
Kräuter bis hin zu kunstvollen Flo-
ristik-Arrangements ist für jeden 
Geschmack etwas dabei! Ergänzt 
wird das Angebot durch handge-
fertigte Dekoration, Schmuck und 
besondere Geschenkideen.
Ein besonderer Mehrwert ergibt 
sich in diesem Jahr durch die enge 
Zusammenarbeit mit der Unterneh-
mergemeinschaft AusStraelen e.V..
Parallel zum Frühlingsblumenmarkt 
lädt der verkaufsoffene Sonntag 
von 13.00 bis 18.00 Uhr zum ent-
spannten Einkaufsbummel in die 
Straelener Geschäfte ein und lässt 
sich ideal verbinden.
Bereits am Samstag sorgt die Unter-
nehmergemeinschaft AusStraelen 
für einen Höhepunkt: Am Vortag 
steht die aktuelle Frühjahrmode im 
Mittelpunkt einer Modenschau auf 
dem Marktplatz, die die neusten 
Trends der Saison präsentiert.

Ein Fest für die ganze Familie 
- mit Kinderkarussell und bun-
tem Rahmenprogramm
Der Frühlingsblumenmarkt ist 
längst zu einem Treffpunkt für die 
ganze Familie geworden. Ein Kin-
derkarussell sorgt für Spaß bei den 
kleinen Gästen. Zusätzlich können 
sich Kinder in verschiedenen krea-
tiven Workshops austoben. Beim 
Kinderschminken werden kleine 
Besucher außerdem in fantasievolle 
Figuren verwandelt.
Während die Kinder bestens unter-
halten sind, können die Erwach-
senen entspannt über den Markt 
schlendern. 
Für musikalische Unterhaltung 
sorgt Hardys Jazzband und auch 
die bekannte Floristenmeisterin 
Lily Beelen aus dem niederländi-
schen Horst aan de Maas ist wieder 
zu Besuch. 
Mit ihrer kunstvollen Art Blumen zu 
gestalten, begeistert die das Publi-
kum jedes Jahr aufs Neue.
Feierlicher Höhepunkt ist die 
Amtseinführung des 14. Strae-
lener Blumenmädchens
Ein ganz besonderer Moment er-
wartet die Besucher um 12.00 Uhr: 
Dann findet die offizielle Vorstel-
lung des neuen Straelener Blumen-
mädchens statt. Mit diesem feier-
lichen Akt tritt das 14. Straelener 
Blumenmädchen offiziell ihr Amt an 
und wird künftig die Blumen- und 
Gemüsestadt Straelen bei zahlrei-
chen Anlässen repräsentieren.

Wir freuen uns darauf, viele zahl-
reiche Besucherinnen und Besucher 
zum beliebten Frühlingsblumen-

markt sowie zur Modenschau be-
grüßen zu dürfen und gemeinsam 
den Frühling zu feiern.

IHK-Seminar für Existenzgründer in Straelen
Der Schritt in die Selbstständigkeit 
ist für viele Menschen attraktiv - zu-
gleich erfordert er eine sorgfältige 
Vorbereitung. Die Niederrheinische 
Industrie- und Handelskammer Duis-
burg - Wesel - Kleve bietet daher ein 
Einführungsseminar für angehende 
Gründerinnen und Gründer an.
Unter dem Titel "Gründen - aber 
richtig!" erhalten Interessierte einen 

kompakten Überblick über die wich-
tigsten Grundlagen der Unterneh-
mensgründung. Themen sind unter 
anderem Fördermöglichkeiten, die 
Wahl der passenden Rechtsform 
sowie die Erstellung eines Business-
plans.
Das Seminar findet am Mittwoch, 
29. April 2026, von 9:00 bis 12:00 
Uhr im Rathaus Straelen (Großer 

Sitzungssaal) statt. Referent ist Hol-
ger Schnapka, Gründungsberater im 
Startercenter NRW.
Im Anschluss an das Seminar besteht 
die Möglichkeit zu persönlichen Ge-
sprächen. Gemeinsam mit dem Wirt-
schaftsförderer der Stadt Straelen, 
Uwe Bons, und dem Gründungs-
experten der Niederrheinischen IHK 
können individuelle Fragen bespro-

chen und erste Einschätzungen ein-
geholt werden.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Anmeldung und weitere Informa-
tionen:
E-Mail: schnapka@niederrhein.ihk.
de
Wirtschaftsförderung Straelen
Telefon: 02834 702-210
E-Mail: wfg@straelen.de
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Sternenfahrt der Walbecker Spargelprinzessin 

Bildrechte: Stadt Straelen

Spargelprinzessin Monika II. be-
suchte im Rahmen ihrer traditio-
nellen Sternenfahrt durch den Kreis 
Kleve Straelen. 
Gemeinsam mit ihrem Spargelgre-
nadier Peter Strauß und der Wal-
becker Spargeldelegation vom Ver-
ein Walbecker Spargel e.V. brachte 
sie den ersten Spargel in die Blu-
menstadt. 
Nach dem plötzlichen Tod des lang-
jährigen Spargelgrenadiers Heinz-
Josef Heyer folgte eine komplette 
Neuaufstellung. 
Bürgermeister Bernd Kuse nahm 
jetzt gerne die gemeinsame Ein
ladung des Vereins Walbecker 
Spargel e. V. und des Teams des 
Agrobusiness Niederrhein e.V. ins 
Versuchszentrum Gartenbau in 
Straelen an.

Osterfrühstück  
der Archivfreunde

Ein liebevoll gedeckter Früh-
stückstisch wartet auf die Ar-
chivfreunde.

Zum traditionellen Osterfrühstück 
hatte der Verein der Freunde und 
Förderer des Stadtarchivs Straelen 
e.V. eingeladen und viele Mitglie-
der leisteten der Einladung gerne 
Folge. Der Vorsitzende Karl Pellens 
konnte in einer kurzen Ansprache 
insbesonders mehrere neue Mitglie-
der begrüßen. Anschließend stellt 
Uwe Hild das Projekt vor, das der 
Verein für die 600-Jahr-Feier im Jahr 
2028 plant. Ausgehend von Archiv-
unterlagen möchte man die alten 
historischen Gebäude, die heute 
nicht mehr existieren, virtuell wieder 
aufleben lassen. Für dieses Projekt 
konnte man die Unterstützung der 
Hochschule Rhein-Waal gewinnen; 
ein Student wird im Rahmen sei-
ner Bachelor-Abschlussarbeit die 
erforderlichen Programmierungen 
vornehmen.

Bei einem leckeren Frühstück kam 
es zu vielen interessanten und an-
regenden Gesprächen.
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Tag der offenen Tür beim MSC 75 Straelen
Modellflug hautnah erleben

Modenschau auf dem Straelener Marktplatz 
Am 25. April verwandelt sich der 
Straelener Marktplatz ab 16 Uhr in 
einen großen Laufsteg unter freiem 
Himmel.
Besucherinnen und Besucher dürfen 
sich auf eine besondere Modenschau 
freuen, bei der die neuesten Trends 
der Saison von über 40 Models prä-
sentiert werden.
Die teilnehmenden Unternehmen 
Schuh und Mode Leukers, Mieder-
waren Thissen, Simply Nice sowie 
B&M Moden Leiers zeigen aktuelle 
Frühjahrsmode, stilvolle Looks, neue 
Schuhtrends und ausgewählte Ac-
cessoires - live und hautnah auf dem 
Laufsteg.

Bereits ab 15 Uhr beginnt das 
abwechslungsreiche Rahmenpro-
gramm, das für beste Unterhaltung 
sorgt. Neben musikalischer Beglei-
tung und mitreißenden Tanzeinlagen 
erwartet die Gäste ein besonderes 
Highlight: Die Straelener Tanzleh-
rerin Celina Korhammer präsentiert 
moderne Pole Dance-Akrobatik - 
eine eindrucksvolle Mischung aus 
Kraft, Eleganz und akrobatischer 
Performance, die Bewegung und 
Ästhetik auf faszinierende Weise 
vereint.
Auch die Straelener Gastronomie 
sorgt während der gesamten Ver-
anstaltung für das leibliche Wohl 

und lädt zum Verweilen und Genie-
ßen ein. Der Straelener Hof wird mit 
einem Stand vertreten sein und die 
Veranstaltung kulinarisch begleiten. 
Die Modenschau ist Teil eines 
abwechslungsreichen Veranstal-
tungswochenendes mit vielen At-
traktionen in der Innenstadt. Ein 
besonderer Moment erwartet die 
Besucherinnen und Besucher am 
Samstag: Das Straelener Blumen-
mädchen Anna Heekeren wird ihren 
letzten Auftritt auf der Laufstegbüh-
ne haben - ein emotionaler Höhe-
punkt im Programm.
Am Sonntag, 26. April, findet zudem 
der beliebte Straelener Frühlingsblu-

menmarkt statt. In Kombination mit 
einem verkaufsoffenen Sonntag lädt 
die Innenstadt zum Bummeln und 
Entdecken ein. Die Einzelhandels-
geschäfte öffnen an diesem Tag von 
13 bis 18 Uhr und freuen sich auf 
zahlreiche Besucher.
Der Verein AusStraelen e.V. verspricht 
eine einzigartige Atmosphäre mitten 
in der Stadt. Besucherinnen und Be-
sucher sind eingeladen, sich inspirie-
ren zu lassen, neue Lieblingsstücke 
zu entdecken und ein besonderes 
Wochenende in Straelen zu genießen.
Der Eintritt ist frei.
Wir laden Sie herzlich ein und freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Der Modellsportclub 75 Straelen e.V. 
lädt auch in diesem Jahr wieder zum 
traditionellen Tag der offenen Tür ein. 
Am 1. Mai öffnet das Vereinsgelände 
am Kiwittsdyck ab 11 Uhr seine Tore 
für alle Interessierten, Familien und 
Technikbegeisterten.
Besucherinnen und Besucher erhal-
ten die Gelegenheit, das faszinieren-
de Hobby Modellflug aus nächster 
Nähe kennenzulernen. Die Modell-
piloten präsentieren an diesem Tag 
eine große Auswahl ihrer Flugmo-
delle und sorgen mit eindrucksvol-
len Flugvorführungen für spannende 
Einblicke in den Modellsport.

Zu sehen sind unter anderem kleine, 
wendige Elektromodelle, leistungs-
starke Kunstflugmaschinen mit Ver-
brennungsmotor sowie detailgetreue 
Jet-Modelle, die Geschwindigkeiten 
von über 200 km/h erreichen kön-
nen. Besonders beeindruckend sind 
auch die sogenannten Schleppge-
spanne, bei denen ein Motorflug-
zeug einen Segler in die Höhe zieht. 
Die Segelflugmodelle erreichen da-
bei Spannweiten von mehr als sechs 
Metern.
Wer den Modellflug nicht nur beob-
achten, sondern selbst ausprobieren 
möchte, bekommt ebenfalls Gele-

genheit dazu: Mit einem speziellen 
Trainingsmodell können Besucher 
unter Anleitung eines erfahrenen 
Modellpiloten selbst einmal die Steu-
erung übernehmen. Möglich macht 
dies eine sogenannte Lehrer-Schü-
ler-Anlage, bei der Pilot und Gast 
das Modell gemeinsam kontrollieren.
Da der 1. Mai ein Feiertag ist, eig-
net sich die Veranstaltung ideal als 
Ausflugsziel für die ganze Familie. 
Besonders gut lässt sich der Besuch 
mit einer Fahrradtour durch die reiz-
vollen Radwege rund um Straelen 
verbinden. Am Modellflugplatz 
erwartet die Gäste zudem ein ge-

mütliches Angebot mit Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen sowie 
Leckereien vom Grill.
Der Verein freut sich immer über 
neue Mitglieder, insbesondere auch 
über Kinder und Jugendliche, die 
Interesse am Modellflug haben. Die 
Vereinsmitglieder stehen an diesem 
Tag für Informationen und persön-
liche Beratung rund um das Hobby 
gerne zur Verfügung.
Das Vereinsgelände des MSC 75 
Straelen e.V. befindet sich an der 
B58, etwa einen Kilometer vor der 
niederländischen Grenze. Besucher 
werden gebeten, der Beschilderung 
in Richtung Wasserwerk zu folgen.
PKW-Parkplätze sind nur in sehr be-
grenzter Anzahl vorhanden.
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„Pit - der Präventionsinfor-
mationstransporter"  
zu Besuch in Straelen 

Musikkabarett im Stil  
der 20er-Jahre mit den  
Salonlöwen

Salonlöwen. 
Foto: co_Claudia Hauf

Die Deutsche Rentenversicherung 
Rheinland beteiligt sich im Rahmen 
des Bundesprogramms „Innovati-
ve Wege zur Teilhabe am Arbeits-
leben - rehapro", gefördert durch 
das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales, am Projekt „Pit - der 
Präventionsinformationstranspor-
ter". Ziel dieses Non-Profit-Projekts 
(www.deutsche-rentenversicherung.
de/Rheinland/DE/Beratung-und-
Kontakt/PIT/pit_node.html) ist es, 
Versicherte direkt vor Ort nieder-

schwellig zum Thema Prävention zu 
beraten. RV Fit ist ein kostenfreies 
Trainingsprogramm mit Elementen 
zu Bewegung, Ernährung und Stress-
bewältigung. Für ein ganzheitlich 
verbessertes Lebensgefühl. 
Pit - der Präventionsinformations-
transporter wird bis Mai überwie-
gend in Kleinstädten eingesetzt. Am 
21. April macht das Infomobil in der 
Zeit von 10 bis 16 Uhr Station auf 
dem Marktplatz in Straelen. Eine An-
meldung ist nicht notwendig.

Die Dompteure der Salonmusikcome-
dy sind zurück: Sebastian Coors und 
Norbert Lauter alias „Salonlöwen" 
präsentieren auf Einladung des Kul-
turring Straelen e.V. am Freitag, 24. 
April, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), im 
Hotel Straelener Hof an der Annastraße 
68 in Straelen, ihr aktuelles Programm 
„Salonlöwenzahn".
Bissig und komisch singt Sebastian Co-
ors eigene Lieder über nervige Nach-
barn, „Instagramopfer" und dämliche 
Kindernamen. Und das natürlich alles 
wieder im ironischen Stil der Zwan-
ziger Jahre. Passend dazu dressiert 
Norbert Lauter spielerisch nicht nur 
das Piano. Die beiden sind echte Live-
künstler und auf der Bühne in ihrem 
natürlichen Element. Bereits mit ihrem 
ersten Programm „Salonöwengebrüll" 
feierten die Musikkomiker viele Erfol-
ge, tourten auf Kreuzfahrtschiffen um 
die Welt und wurden Preisträger beim 
Rösrather Kabarettfestival. 
Mit "Salonlöwenzahn" brüllen die 
beiden jetzt noch ein böses bisschen 
bissiger.
Karten sind im Vorverkauf in Straelen 
beim Kulturring am Markt 11, oder 

online unter www.kulturring-strae-
len.de erhältlich. Für alle Mitglieder 
des Kulturrings gibt es in der Ge-
schäftsstelle am Markt selbstver-
ständlich wieder ermäßigte Tickets. 
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Evangelische Kirche Straelen-Wachtendonk-Herongen
Dietrich-Bonhoeffer-Kirche und Johanneskirche und Jona-Kirche

Katholische Kirche St. Peter und Paul
Auwel-Holt - Broekhuysen - Straelen

Katholische Kirche Straelen

www.evangelische-kirche-straelen-
wachtendonk.de
Herzliche Einladung zu unseren Got-
tesdiensten.
Samstag, 18. April
18 Uhr - Dietrich-Bonhoeffer-Kirche, 
AbendKirche mit Prädikant 
A.C. Ruppel
Sonntag, 19. April
9:30 Uhr - Jona-Kirche, Gottesdienst 
mit Prädikantin Zabel
10:30 Uhr - Jona-Kirche, Kinderkir-
che "Gottes kleine Helden"
Sonntag, 26. April
9:30 Uhr - DBK, Vorstellungsgot-
tesdienst der KonfirmantInnen mit 
dem Chor der anderen Messe und 
Pfarrerin Schalenbach
Einladung zu besonderen Ver-
anstaltungen
Mittwoch, 15. April

19 Uhr - Jona-Kirche, Geistlich Leben 
im Alltag
Donnerstag, 16. April
19 bis 21 Uhr -, DBK, Jugendgruppe 
Straelen ab 14 Jahre
15 bis 17 Uhr - Jona-Kirche, 
Klön&Singnachmittag für Jedermann
Freitag, 17. April
9 Uhr - Johanneshaus, Niederdorfer 
Frühstück mit Andacht und Pfarrerin 
Schalenbach
16 Uhr - Johanneskirche, JoKiTreff 
"Vertrauen und Mut"
Samstag, 18. April
10 bis 13 Uhr - Jona-Kirche, Teamer-
treffen
Mittwoch, 22. April 
18 Uhr - Johanneshaus, Hauskreis 
Niederdorf
Freitag, 24. April 
19 Uhr - Jona-Kirche, 

Jugendcafé ab 14 Jahre
19:30 Uhr - Jona-Kirche, Spiel-
abend für Erwachsene, Lieblings-
spiele&Knabbereien bitte mitbringen
Immer am Montag
16:30 bis 18:30 Uhr - DBK; Die-
Teens: Treffen der Kinder ab 3. Klasse
18:30 bis 20 Uhr - Jona Kirche; Pro-
be des Kirchenchores; gesucht wird 
dringend Verstärkung im Bass, im 
Tenor und Alt. 
Notenkenntnisse sind keine Bedin-
gung und eine Altersbeschränkung 
gibt es nicht. Es wird neues geist-
liches Liedgut und überwiegend in 
Deutsch gesungen.
Kontakt: Annemarie Angerhausen, 
0170/9604163.
Immer am Dienstag 
12 Uhr - Mittagstisch für Jeder-
mann, Jona-Kirche, Wachtendonk, 

Berlinerstraße 12, Anmeldung im 
Pfarrbüro Wachtendonk 
02836 69112610(auch AB) oder 
st.marien-wachtendonk@bistum-
muenster.de
Immer am Freitag
15 bis 16:30 Uhr - Jona-Kirche, Jona-
Kids: Treffen der Grundschulkinder 
(Kl. 1+2)
16:30 bis 18 Uhr - Jona-Kirche, Jona-
Kids: Treffen Grundschulkinder (Kl. 
3+4) Gemeindebücherei (Pfarr- 
und Gemeindehaus, Bahnstraße 23)
Öffnungszeiten: donnerstags 16:30 
bis 17 Uhr und samstags 17:30 bis 
18 Uhr
Neuigkeiten bei Instagram: 
evangelisch.strawa, WhatsApp-
Kanal oder auf unserer Homepage 
www.evangelische-Kirche-Straelen-
Wachtendonk.de.

Wir haben eine neue Gottesdienst-
ordnung - bitte beachten Sie die 
neuen Messzeiten.
Gottesdienste in Straelen St. 
Peter und Paul (SPP)
Samstags
17 Uhr - Hl. Messe
Sonntags
10:30 Uhr - Hl. Messe (entfällt am 
26. April, aufgrund der Erstkommu-
nionfeier)

Donnerstags
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste in Auwel-Holt, St. 
Georg (SG)
Sonntags
9 Uhr - Hl. Messe
Mittwochs
19 Uhr - Termine unter "weitere 
Gottesdienste und Informationen"
Gottesdienste in Broekhuysen, 
St. Cornelius (SC)
Samstags
18:30 Uhr - Hl. Messe (entfällt am 
18. April)
Dienstags
19 Uhr - Hl. Messe
Gottesdienste im Marienhaus
Samstags
10 Uhr - im Wechsel Wort-Gottes-
Feiern oder Hl. Messe
Weitere Gottesdienste und In-
formationen
Sonntag, 19. April
15 Uhr - Messfeier in polnischer 
Sprache in SG
Montag, 20. April
10 Uhr - Dankmesse der Erstkom-
munionkinder und der Kommunion-

Jubilare in SC
Montag, 27. April
10 Uhr - Dankmesse der Erstkom-
munionkinder in SPP
Pfarrbüro Straelen, Kirchplatz 
10, Tel. 02834-93350
Öffnungszeiten
Mo.: 9 bis 12 Uhr
Di.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr
Mi.: geschlossen

Do.: 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr
Fr.: 9 bis 12 Uhr
Notruf für Kranken- und Sterbe-
seelsorge 0173-2748518
Weitere Infos auch auf unserer 
Homepage: kirche-straelen.info oder 
bei Facebook: "Pfarreirat Straelen" 
und "Gemeinde St. Peter und Paul 
Straelen, Instagram: st.peter.und.
paul.straelen.
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Katholische Kirchengemeinde St. Marien
Gemeindeteil Herongen

Kirche Herongen

Pfarrbüro Herongen, Bergstraße 
- im Pfarrzentrum (Eingang unten), 
Telefon 02839 225, E-Mail. stma-
rien-wachtendonk@bistum-muens-
ter.de.
Öffnungszeiten: Mittwoch 15:30 bis 
17:30 Uhr
Bücherei
Öffnungszeiten: Mittwoch 16:30 
bis 17:30 Uhr, Sonntag 10:30 bis 
11:30 Uhr.
Gottesdienste in Herongen
Donnerstag,16. April
8:30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag, 18. April
10 Uhr - Stiftungsgottesdienst des 
Trommlercorps in der alten Kirche
18 Uhr - Hl. Messe
Donnerstag, 23. April
8:30 Uhr - Rosenkranzgebet
9 Uhr - Hl. Messe
Samstag, 25. April
17 Uhr - Tauferinnerungsfeier der 
Erstkommunionkinder
18 Uhr - Hl. Messe
Sonntag, 26. April
10 Uhr - Erstkommunionfeier mit 
dem Kirchenchor
Einweihungsfeier der Bücherei
Herzliche Einladung am Sonntag, 19. 
April, ab 15 Uhr, zur Einweihungs-
feier der Erweiterung der Heron-

ger Bücherei. Es wurde ordentlich 
geschuftet, geshoppt, geschleppt, 
aussortiert. 
Das Ergebnis möchte das Team der 
Bücherei Herongen mit Kaffee & 
Kuchen feiern. Wir freuen uns auf 
viele Besucher.
Homepage: www.st-marien-wwh.de
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Die nächste Ausgabe erscheint am: 
Mittwoch, 29. April 2026
Annahmeschluss ist am:
23.04.2026 um 10 Uhr

Aus der Arbeit der Parteien Freie Wähler

Bürger für Straelen e.V.
Neuer Name unterschreicht kommunalen Fokus

Ende: Aus der Arbeit der Parteien Freie Wähler

Im Rahmen ihrer ordentlichen 
Mitgliederversammlung am ver-
gangenen Samstag haben die Mit-
glieder der Wählergemeinschaft 
beschlossen, künftig unter dem 
Namen "Bürger für Straelen 
e.V." aufzutreten. Der bisherige 
Namensbestandteil "Freie Wäh-
ler" wird abgelegt. Wichtig dabei: 
die inhaltliche Ausrichtung 
bleibt unverändert. Die Wäh-
lergemeinschaft steht seit jeher 
für unabhängige, sachorientierte 
Kommunalpolitik in und für Straelen 
und dabei soll es auch in Zukunft 
bleiben. Mit diesem Schritt setzt die 
Wählergemeinschaft ein bewusstes 
Zeichen: "Wir stehen ausschließ-
lich für kommunale, unabhängige 
Politik hier vor Ort", heißt es aus 
dem Vorstand. "Mit Organisatio-
nen oder politischen Strukturen auf 
Landes- oder Bundesebene haben 
wir nichts zu tun. Der neue Name 

macht das jetzt noch klarer sichtbar 
und sorgt für eine eindeutige Ab-
grenzung nach außen." Auch der 
Vorsitzende Andre an Mey begrüßt 
die Entscheidung ausdrücklich: "Ich 
freue mich sehr, dass wir mit dem 
neuen Namen endlich noch klarer 
zeigen, wofür wir stehen und was 
wir erreichen wollen. Gleichzeitig 
vermeiden wir damit künftig falsche 
Assoziationen, die durch den bishe-
rigen Namen entstanden sind." Die 
Wählergemeinschaft ist seit mitt-
lerweile vielen Jahren in Straelen 
aktiv und hat sich in dieser Zeit fest 
etabliert. Mit ihrer Fraktion ist sie 
aktuell die zweitstärkste Kraft im 
Stadtrat. Ein klares Zeichen für das 
Vertrauen vieler Bürgerinnen und 
Bürger in eine unabhängige, bür-
gernahe Kommunalpolitik. Auch die 
stellvertretende Vorsitzende Katrin 
Reintjes betont die Bedeutung des 
Schrittes: "Der neue Name bringt 

auf den Punkt, was uns antreibt: 
Politik für die Menschen hier vor 
Ort. Mir ist wichtig, dass sich die 
Bürgerinnen und Bürger wiederfin-
den und wissen, dass es hier um 
ihre Anliegen geht, ohne Umwege 
oder übergeordnete Interessen." 
Neben der namentlichen Klarstel-
lung wird auch der Außenauftritt 
modernisiert. Künftig wird Bürger 
für Straelen e.V. ein neues Logo füh-
ren. Dazu wird in den kommenden 
Wochen ein Gewinnspiel gestartet, 
bei dem alle Straelenerinnen und 
Straelener eingeladen sind, eigene 
Ideen einzubringen. "Wir wollen 
die Menschen in Straelen aktiv 
einbinden. Das neue Logo soll aus 
der Bürgerschaft heraus entstehen. 
Und genau das passt zu unserem 
Selbstverständnis."
Weitere Informationen zum Gewinn-
spiel folgen in Kürze.

Christian Gier



|  13Mitteilungsblatt Straelen | 6. Jahrgang | Nr. 8 | Mittwoch, 15. April 2026 | Kw 16 | Rautenberg Media

Mittwoch, 15. April 
	 Marien-Apotheke
	 Hohe Straße 15, 47929 Grefrath, 02158 2346
Donnerstag, 16. April 
	 Adler-Apotheke
	 Klosterstraße 13, 47638 Straelen, 02834 2012
Freitag, 17. April 
	 Apotheke zur Friedenseiche
	 Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836 390
Samstag, 18. April 
	 Barbara-Apotheke
	 Annastraße 1, 47608 Geldern, 02831 87277
Sonntag, 19. April 
	 Markt-Apotheke
	 Markt 2, 47638 Straelen, 02834 2600
Montag, 20. April 
	 Marien-Apotheke
	 Webermarkt 1, 47647 Kerken, 02833 2203
Dienstag, 21. April 
	 Dorf-Apotheke Walbeck
	 Kevelaerer Straße 2, 47608 Geldern, 02831 9766188
Mittwoch, 22. April 
	 Barbara-Apotheke
	 Annastraße 1, 47608 Geldern, 02831 87277
Donnerstag, 23. April 
	 Glocken-Apotheke
	 Hauptstraße 14, 41334 Nettetal, 02153 2561
Freitag, 24. April 
	 Elefanten-Apotheke
	 Freiherr-vom-Stein-Straße 10, 47475 Kamp-Lintfort, 02842 13029
Samstag, 25. April 
	 Löwen-Apotheke OHG
	 Venloer Straße 33, 47638 Straelen, 02834 1814
Sonntag, 26. April 
	 Adler-Apotheke
	 Klosterstraße 13, 47638 Straelen, 02834 2012
Montag, 27. April 
	 Galenus Apotheke
	 Markt 36, 47608 Geldern, 02831 5376
Dienstag, 28. April 
	 Dorf-Apotheke Kapellen
	 Lange Straße 3, 47608 Geldern, 02831 1340288
Mittwoch, 29. April 
	 Gelderland-Apotheke-Cuypers
	 Clemensstraße 4, 47608 Geldern, 02831 9760255

Donnerstag, 30. April 
	 Cuypers Apotheke am Kapuziner Tor
	 Ostwall 16, 47608 Geldern, 02831 9283050
Freitag, 1. Mai 
	 Drachen Apotheke
	 Issumer Straße 73, 47608 Geldern, 02831 6979
Samstag, 2. Mai 
	 Apotheke zur Friedenseiche
	 Friedensplatz 11, 47669 Wachtendonk, 02836 390
Sonntag, 3. Mai 
	 Martinus-Apotheke
	 Veerter Dorfstraße 22a, 47608 Geldern, 02831 5081

Jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag
Angaben ohne Gewähr



14  | Mitteilungsblatt Straelen | 6. Jahrgang | Nr. 8 | Mittwoch, 15. April 2026 | Kw 16 | mitteilungsblatt-straelen.de/e-paper

Mit dem Auto in den Urlaub
Mautgebühren und Regeln im Ausland

Sicher unterwegs in die warme Jahreszeit
Frühjahrs-Check fürs Auto zahlt sich aus

Foto: pexels.com/ak-o

Mit den ersten warmen Tagen steigt 
die Lust auf Ausflüge, Wochenend-
trips und spontane Fahrten ins Grü-
ne. Doch bevor es losgeht, sollte das 
Fahrzeug fit für Frühjahr und Som-
mer gemacht werden. 
Ein gründlicher Check sorgt nicht nur 
für mehr Sicherheit, sondern kann 
auch teure Folgeschäden vermeiden.
Reifen, Bremsen, Beleuchtung
Nach dem Winter haben besonders 
Reifen und Bremsen einiges hinter 
sich. Spätestens wenn die Tempe-
raturen dauerhaft über sieben Grad 
liegen, ist der Wechsel auf Sommer-
reifen sinnvoll. 
Sie bieten bei warmen Bedingungen 
besseren Grip und verkürzen den 
Bremsweg. Dabei lohnt sich auch ein 
Blick auf Profiltiefe und Reifendruck 
- letzterer beeinflusst nicht nur die 
Sicherheit, sondern auch den Kraft-
stoffverbrauch.
Streusalz und Feuchtigkeit setzen 
zudem Bremsen und Beleuchtung 
zu. Funktionieren alle Lichter ein-

wandfrei? Sind Bremsscheiben oder 
-beläge stark abgenutzt? Ein kurzer 
Werkstattbesuch bringt Klarheit.
Batterie und Klimaanlage nicht 
vergessen
Kalte Temperaturen beanspruchen 
die Autobatterie stark. Startproble-
me treten häufig erst im Frühjahr auf. 
Ein Batterietest schafft Sicherheit. 
Ebenso wichtig: die Klimaanlage. Sie 
sollte regelmäßig gewartet werden, 
damit sie zuverlässig kühlt und keine 
unangenehmen Gerüche entstehen.
Sauber in die neue Saison
Eine gründliche Fahrzeugwäsche 
- inklusive Unterboden - entfernt 
Salzreste und schützt vor Korrosion. 
Wer seinem Auto zusätzlich eine 
Lackpflege gönnt, sorgt nicht nur für 
Glanz, sondern auch für Werterhalt.
Ein Frühjahrscheck ist keine große 
Investition, aber ein entscheidender 
Beitrag zu Sicherheit, Komfort und 
Langlebigkeit des Fahrzeugs. So 
steht der nächsten Tour ins Grüne 
nichts im Weg. (ak-o)

Reiseunterlagen, Papiere und Notrufnummern gehören griffbereit 
ins Handschuhfach - dann steht der sicheren Fahrt in den Urlaub 
nichts im Weg. Foto: pexels.com/ak-o

Mit dem eigenen Auto in den Urlaub 
zu fahren, bedeutet Freiheit und Fle-
xibilität. Doch im Ausland gelten oft 
andere Verkehrsregeln und vielerorts 
fallen Mautgebühren an.
Vignetten und elektronische 
Systeme
In vielen europäischen Ländern wie 
Österreich, der Schweiz oder Slo-
wenien wird eine Vignette benötigt. 
Diese gibt es meist für verschiedene 
Zeiträume. In Italien, Frankreich oder 
Spanien wird die Maut nach gefah-
renen Kilometern berechnet und an 
Mautstationen bezahlt - bar, mit 
Karte oder per Transponder.
Kosten und Bußgelder vermei-
den
Wer ohne gültige Vignette unter-
wegs ist, riskiert hohe Strafen. Daher 
lohnt sich der Kauf vor Reiseantritt, 
der oft auch online möglich ist. Die 
Preise variieren je nach Land: In Ös-
terreich kostet die 10-Tages-Vignette 

rund 11 Euro, in der Schweiz gilt nur 
eine Jahresvignette.
Länderspezifische Vorschriften
In vielen Ländern herrscht Warn-
westenpflicht für alle Insassen oder 
Lichtpflicht am Tag. Auch Umwelt-
zonen werden häufiger - hier sind 
spezielle Plaketten notwendig. Wer 
sich vorher informiert, reist ent-
spannter. (ak-o)
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Herbert-Lampey-Cup geht in die zweite Runde
Jugendfußball-Wochenende beim SV 19 Straelen

Foto: SV 19 Straelen

Am Wochenende des 13. und 14. 
Juni steht die Sportanlage an der 
Römerstraße ganz im Zeichen des 
Jugendfußballs. Der SV 19 Straelen 
lädt zur zweiten Ausgabe des Her-
bert-Lampey-Cups ein und erwartet 
an beiden Tagen zahlreiche Nach-
wuchsteams, spannende Spiele und 
viele Besucherinnen und Besucher.
Den Auftakt macht am Samstag-
morgen ein Turnier der U9-Junio-
ren, das spannende Begegnungen 
verspricht. 
An Mittag schließt sich dann ein 
hochkarätig besetztes U11-Turnier 
an. Vielversprechende Nachwuchs-
mannschaften treten in einem 
grenzübergreifenden Wettbewerb 
gegeneinander an. Neben dem 
Gastgeber SV 19 Straelen sind unter 
anderem Union Nettetal, der 1. FC 
Mönchengladbach, Essen-Schonne-
beck sowie der SC Krefeld 05 vertre-
ten. Internationale Akzente setzen 
Teams aus den Niederlanden, dar-
unter Mannschaften aus Venlo und 
Wittenhorst. Die Zuschauer dürfen 
sich auf ein intensives Kräftemessen 
mit viel Leidenschaft, Spielfreude 

und fußballerischer Qualität freuen 
- ein Blick auf die Stars von morgen 
inklusive. 
Am Sonntag folgt dann der sport-
liche Höhepunkt des Wochenendes: 
das große U10-Turnier. Ab 11 Uhr 
treten namhafte Nachwuchsteams 
gegeneinander an. Mit dabei sind 
unter anderem Mannschaften von 
Borussia Mönchengladbach, dem 1. 
FC Köln, dem FC Schalke 04, Borus-
sia Dortmund sowie internationale 

Teams wie der PSV Eindhoven. Auch 
regionale Vereine aus Nettetal, 
Kempen und Straelen sind vertre-
ten. Als inoffizieller Titelverteidiger 
geht Bayer Leverkusen ins Rennen.
Neben dem sportlichen Geschehen 
bietet der Herbert-Lampey-Cup 
auch ein attraktives Rahmenpro-
gramm für die ganze Familie. An 
beiden Tagen erwartet die Besu-
cher eein umfangreiches Angebot 
an Speisen und Getränken sowie 

eine Hüpfburg für die jüngsten Gäs-
te. Am Sonntag gibt es zudem eine 
Tombola mit attraktiven Preisen. 
Der Eintritt ist frei.
Unterstützt wird das Turnier von 
vielen lokalen Partnern und Spon-
soren. Der SV 19 Straelen freut sich 
auf ein internationales Fußballwo-
chenende mit vielen Gästen, span-
nenden Spielen und einer tollen 
Atmosphäre auf der Sportanlage 
Römerstraße. 

Von den sieben Quellen bis zum Hangmoor Dammerbruch
Entstehung und Prägung einer Landschaft

Erlebe eine abwechslungsreiche 
Wanderung durch eine reizvolle 
Natur- und Kulturlandschaft auf 
der Hauptterrasse und in der Nie-
derung. 
Unser Weg führt von den geheim-
nisvollen sieben Quellen bis zum 
einzigartigen Hangmoor Dammer-

bruch. Unterwegs erfährst du, wie 
geologische Kräfte und menschli-
che Einflüsse diese Region geformt 
haben - von Quellbereichen über 
offene Niederungen bis hin zu sel-
tenen Moorbiotopen. Tauche ein in 
die Geschichte der Landschaft und 
entdecke ihre Vielfalt hautnah!

Die Wanderung erstreckt sich über 
circa elf Kilometer. 
Auch wenn die Wanderungen nicht 
schwer ist, ist eine gewisse Ausdauer 
notwendig.
Hermann Reynders führt diese Wan-
derung am 19. März durch. Die Ge-
bühr beträgt 9 Euro. Treffpunkt ist 

um 9:15 Uhr auf dem Parkplatz am 
ehem. Bundeswehrdepot Straelen.
Anmeldung zu allen 
Wanderungen: 
SportBildungswerk Kleve, 
02831 92830-21, 
info@sbw-kleve.de 
Online unter: www.sbw-kleve.de 


